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Steiermark

L82000 Bauordnung

L82006 Bauordnung Steiermark

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §63 Abs1;

AVG §66 Abs4;

AVG §8;

BauO Stmk 1968 §3 Abs1;

BauO Stmk 1968 §61 Abs2;

BauRallg;

VwGG §28 Abs1 Z4;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Die Prüfungsbefugnis der Berufungsbehörde und der Gerichtshöfe des ö=entlichen Rechts ist im Falle von

Rechtsmitteln einer Partei mit beschränktem Mitspracherecht, wie dies auf die Beschwerdeführer als Nachbarn

aufgrund des § 61 Abs 2 Stmk BauO zutri=t, auf jene Fragen beschränkt, hinsichtlich derer das Mitspracherecht als ein

subjektiv-ö=entliches Recht im Sinne der zitierten Gesetzesbestimmung besteht (Hinweis E VS 3.12.1980, 3112/79,

VwSlg 10317 A/1980). Wegen dieser Einschränkung des Mitspracherechtes können Nachbarn auch Verfahrensmängel

nur soweit geltend machen, als sie dadurch in der Verfolgung ihrer subjektiv-ö=entlichen Rechte beeinträchtigt werden

können (Hinweis E 26.11.1974, VwSlg 8713 A/1974).

Schlagworte

Baurecht Nachbar Mangel der Berechtigung zur Erhebung der Beschwerde mangelnde subjektive Rechtsverletzung

Besondere Rechtsgebiete Baurecht Umfang der Abänderungsbefugnis Allgemein bei Einschränkung der

Berufungsgründe beschränkte Parteistellung Voraussetzungen des Berufungsrechtes Berufungsrecht und Präklusion

(AVG §42 Abs1)
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